
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 8b EU-FinStrZG Entscheidung über
die Vollstreckung

 EU-FinStrZG - Bundesgesetz über die Zusammenarbeit in Finanzstrafsachen mit den

Mitgliedstaaten der Europäischen Union

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.03.2025

file:///


1. (1) Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, entscheidet die Finanzstrafbehörde über die

Vollstreckung einer Europäischen Ermittlungsanordnung binnen 30 Tagen. Ist die Einhaltung der Frist nicht

möglich, unterrichtet sie den Anordnungsstaat unverzüglich über die Verzögerung und deren voraussichtlichen

Dauer. Das Ergebnis der Entscheidung über die Vollstreckung, einschließlich allfälliger Ablehnungs- oder

Hinderungsgründe, ist dem Anordnungsstaat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

2. (2)Die Vollstreckung einer Europäischen Ermittlungsanordnung ist unzulässig, wenn

1. 1.die Durchführung der Ermittlungsmaßnahme oder Beweisaufnahme gegen Bestimmungen über die

Immunität verstoßen würde, wobei gegebenenfalls die notwendigen Anträge zu stellen sind und eine

allfällige Aufhebung der Immunität abzuwarten ist;

2. 2.wesentliche nationale Sicherheitsinteressen gefährdet wären;

3. 3.die Ermittlungsmaßnahme in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht zulässig wäre; wurde die

Europäische Ermittlungsanordnung jedoch in einem Verfahren erlassen, das nach dem Recht des

Anordnungsstaats von einer Justizbehörde geführt wird, ist nach § 8c Abs. 1 vorzugehen, wobei die in § 8c

Abs. 2 genannten Ermittlungsmaßnahmen stets durchzuführen sind;

4. 4.sie das Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden,

verletzen würde, es sei denn, dass der Europäischen Ermittlungsanordnung ein Antrag des Beschuldigten

auf Durchführung bestimmter Ermittlungsmaßnahmen oder Aufnahme bestimmter Beweise im Verfahren

vor der Anordnungsbehörde zu Grunde liegt;

5. 5.sich die Europäische Ermittlungsanordnung auf eine strafbare Handlung bezieht, die außerhalb des

Hoheitsgebietes des Anordnungsstaats und ganz oder teilweise im Inland begangen worden sein soll, und

diese Handlung im Inland keine Straftat darstellt;

6. 6.berechtigte Gründe für die Annahme bestehen, dass sie die in Art. 6 des Vertrags über die Europäische

Union anerkannten Grundsätze oder die durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union

gewährten Rechte verletzen würde;

7. 7.die Handlung, aufgrund deren die Europäische Ermittlungsanordnung erlassen wurde, nach dem

innerstaatlichen Recht kein Finanzvergehen darstellt; es sei denn, die zugrunde liegende Handlung wird von

der Anordnungsbehörde als Straftat im Sinne der Anlage 1 angegeben und die Straftat ist im

Anordnungsstaat mit einer Freiheitsstrafe, deren Obergrenze mindestens drei Jahre beträgt, oder mit

Freiheitsstrafe verbundenen vorbeugenden Maßnahmen in dieser Dauer bedroht; oder es betrifft eine

Ermittlungsmaßnahme gemäß § 8c Abs. 2.

3. (3)Die Vollstreckung darf nicht aus dem Grund abgelehnt werden, dass das innerstaatliche Recht nicht dieselbe

Art von Abgaben oder abgabenrechtliche Bestimmungen derselben Art enthält wie das Recht des

Anordnungsstaats.
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